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Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) schreibt im § 4g vor, dass der Beauftragte für den 
Datenschutz Jedermann in geeigneter Weise die Angaben entsprechend § 4e BDSG auf Antrag 
verfügbar zu machen hat. Für eine erste Orientierung stellen wir im Folgenden wesentliche Angaben 
verdichtet und zusammengefasst dar. In den internen Verfahrensverzeichnissen werden die einzelnen 
Abläufe und Regelungen detailliert beschrieben. Auf Anforderung teilen wir Ihnen gerne mit, ob Daten 
zu Ihrer Person und in welchem Verfahren automatisierter Verarbeitung möglicherweise Ihre Daten 
gespeichert sind und um welche Daten es sich handelt. Ihr Recht aus Auskunft gemäß § 34 BDSG 
wird hierdurch nicht eingeschränkt. 
 
 
 
1.Name der verantwortlichen Stelle: 
Gemeinschaftspraxis Neurochirurgie Alzenau 
 
2.Geschäftsführung: 
Dr. med. Christoph Ostermeier und Dr. med. Andreas Fitzner 
 
3.Anschrift der verantwortlichen Stelle: 
Ärztehaus am Schlosspark 
Bezirksstraße 30 
63755 Alzenau i. Ufr. 
 
4.Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder –nutzung: 
Die neurochirurgische Gemeinschaftspraxis Dr. med. Christoph Ostermeier und Dr. med. Andreas 
Fitzner ist in folgenden Gebieten tätig: 

 Ambulante Behandlung  der Wirbelsäule, Karpaltunnelsyndrom und Sulcus-Ulnaris-
Syndrom 

 Stationäre Behandlung der Wirbelsäule 
 
5.Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen Daten oder 
Datenkategorien: 
Patientendaten, Daten von Kostenträgern (insbesondere gesetzlichen und privaten Krankenkassen 
und sonstigen Sozialleistungsträgern), Mitarbeiterdaten und Lieferantendaten, sofern diese zur 
Erfüllung der unter 4. genannten Zwecke erforderlich sind. 
 
6.Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können: 
Kassenärztliche Vereinigung, Krankenkassen und sonstigen Kostenträger aufgrund von 
Rechtsvorschriften, weiter- oder nachbehandelnde Ärzte und Einrichtungen. 
 
7.Regelfristen für die Löschung der Daten: 
Die Daten werden nach Ablauf der gesetzlichen beziehungsweise berufsrechtlichen 
Aufbewahrungsfristen gelöscht. Soweit derartige Fristen nicht anzuwenden sind, erfolgt die Löschung, 
wenn die unter 4. genannten Zwecke wegfallen. 
 
8.Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten: 
Eine Übermittlung an Drittstaaten ist nicht geplant. 

 
 

 


